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DAS	DONAUHOCHWASSER	2013		

Die	Wehrbetriebsordnungen	wurden	bei	den	meisten	Donaukraftwerken	beim	
Hochwasserereignis	2013	vollständig	eingehalten.	Deutliche	Abweichungen	hinsichtlich	
der	Wasserspiegellagen	traten	beim	Kraftwerk	Aschach	auf.	Die	Frage,	ob	die	
festgestellten	Abweichungen	von	der	Wehrbetriebsordnung	die	Hochwasserschäden	
vergrößert	hatten,	war	zur	Zeit	der	Gebarungsüberprüfung	noch	nicht	restlos	geklärt.	
Laut	den	vorliegenden	Berichten	war	jedoch	davon	auszugehen,	dass	die	festgestellten	
Abweichungen	von	der	Wehrbetriebsordnung	nahezu	keine	Auswirkungen	auf	die	
entstandenen	Hochwasserschäden	hatten.	 

Die	durchgeführten	Evaluierungen	waren	umfangreich	und	zweckmäßig.	Teilweise	
waren	die	erarbeiteten	Verbesserungsvorschläge	bereits	in	der	Umsetzungsphase.	
Hinsichtlich	des	Sedimentmanagements	waren	jedoch	die	meisten	Problemstellungen	
zumindest	seit	dem	Hochwasser	2002	bekannt,	aber	noch	nicht	gelöst.	 

In	Niederösterreich	und	Oberösterreich	verfügten	nicht	alle	an	der	Donau	gelegenen	
Gemeinden	über	einen	allgemeinen	Katastrophenschutzplan	bzw.	über	einen	auf	
Hochwasserszenarien	abzielenden	speziellen	Notfallplan.	 

PRÜFUNGSZIEL	 

Ziele	der	Überprüfung	waren	die	Darstellung	der	Rechtsgrundlagen,	die	Beurteilung	der	
Anwendung	der	Wehrbetriebsordnungen	an	der	Donau	beim	Hochwasserereignis	2013	anhand	
der	vorliegenden	Bezug	nehmenden	Berichte	bzw.	Studien	sowie	die	Beurteilung	der	
Alarmpläne	und	der	Katastrophenschutzplanung.	(TZ	1)	 

RECHTSGRUNDLAGEN	UND	ZUSTÄNDIGKEITEN		

Die	Aufgabenverteilung	im	Zusammenhang	mit	dem	Hochwassermanagement	war	komplex.	
Abstimmungsbedarf	bestand	insbesondere	bei	der	Gewässeraufsicht.	(TZ	4)		
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Der	BMLFUW	war	zuständig	für	die	Erteilung	der	wasserrechtlichen	Bewilligungen	der	
Donaukraftwerke	und	des	Donauhochwasserschutzes	Wien	–	Neue	Donau	sowie	für	
Teilbereiche	der	Gewässeraufsicht.	Der	via	donau	–	Österreichische	Wasserstraßen–Gesellschaft	
m.b.H.	(via	donau)	oblag	die	Mitwirkung	an	der	Gewässeraufsicht.	(TZ	4)		

Betreiber	des	Kraftwerks	Jochenstein1	war	die	Grenzkraftwerke	Gesellschaft	mit	beschränkter	
Haftung	(GKW),	die	anderen	Kraftwerke	betrieb	die	VERBUND	Hydro	Power	GmbH	(VHP).	Der	
Betrieb	der	Wehre	der	Neuen	Donau	als	Entlastungsgerinne	für	den	Donauhochwasserschutz		

1	Die	Wehranlage	liegt	auf	der	österreichischen	Flussseite,	die	Schleusenanlage	auf	der	deutschen	Seite	–	dazwischen	ist	das	

Krafthaus	angeordnet.		

468 Bund 2016/7

Kurzfassung

Rechtsgrundlagen und Zuständigkeiten

Die Aufgabenverteilung im Zusammenhang mit dem Hochwasser-
management war komplex. Abstimmungsbedarf bestand insbeson-
dere bei der Gewässeraufsicht. (TZ 4)

Der BMLFUW war zuständig für die Erteilung der wasserrechtlichen 
Bewilligungen der Donaukraftwerke und des Donauhochwasserschut-
zes Wien – Neue Donau sowie für Teilbereiche der Gewässeraufsicht. 
Der via donau – Österreichische Wasserstraßen–Gesellschaft m.b.H. 
(via donau) oblag die Mitwirkung an der Gewässeraufsicht. (TZ 4)

Aufgabenverteilung im Zusammenhang mit dem Hochwassermanagement
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der	Stadt	Wien	erfolgte	durch	die	Magistratsabteilung	45	–	Wiener	Gewässer.	Die	Betreiber	
hatten	für	die	Einhaltung	der	Wehrbetriebsordnungen	und	die	Instandhaltung	der	Stauräume	zu	
sorgen.	(TZ	4)		

Die	Länder	nahmen	Teilbereiche	der	Gewässeraufsicht	wahr	und	waren	zuständig	für	die	
Hochwasserprognose	und	–information.	Weiters	waren	sie	im	Zusammenwirken	mit	den	
Bezirken	und	Gemeinden	für	die	Katastrophenschutzplanung	zuständig.	(TZ	4)		

ZUSTÄNDIGKEITEN	HINSICHTLICH		
DER	DONAUKRAFTWERKE		

Die	Zuständigkeiten	für	die	Gewässeraufsicht	(BMLFUW,	Landeshauptleute,	via	donau)	waren	
aufgrund	der	gesetzlichen	Regelungen	komplex.	Der	Prozess	zur	verbindlichen	schriftlichen	
Festlegung	der	Zuständigkeiten	für	die	Gewässeraufsicht	zwischen	BMLFUW,	via	donau	und	
Landeshauptleuten	nahm	von	der	ersten	Anfrage	im	Jahr	1999	bis	zum	Bezug	nehmenden	Erlass	
aus	dem	Jahr	2007	mehr	als	sieben	Jahre	in	Anspruch.	Eine	verbindliche	Festlegung	der	
Zuständigkeit	für	die	Kontrolle	der	Stromsohle	beim	Kraftwerk	Freudenau	fehlte	im	Erlass.		
(TZ	5)		

Die	vorliegenden	Listen	der	Dauervorschreibungen	gemäß	den	einzelnen	wasserrechtlichen	
Bewilligungsbescheiden	der	Kraftwerke	mit	der	Zuordnung	der	Aufsicht	über	Auflagen	waren	
ein	zweckmäßiges	Instrument,	um	die	Zuständigkeiten	für	die	Gewässeraufsicht	klar	
abzugrenzen,	die	Anmerkungen	zu	manchen	Dauervorschreibungen	waren	aber	teilweise	nicht	
aktuell.	(TZ	5)		

ZUSTÄNDIGKEITEN	HINSICHTLICH	
DER	NEUEN	DONAU		

Zwischen	der	Stadt	Wien	und	dem	Land	Niederösterreich	bestanden	Auffassungsunterschiede	
hinsichtlich	der	Vollziehung	der	Gewässeraufsicht	über	das	Einlaufbauwerk	Langenzersdorf	als	
Teil	des	Donauhochwasserschutzes	Wien	–	Neue	Donau.	(TZ	6)		

GEWÄSSERAUFSICHTSBERICHTE	DER	VIA	DONAU		

Die	Gewässeraufsichtsberichte	deckten	in	den	ersten	Jahren	ihrer	Erstellung	(ab	2007)	nicht	den	
gesamten	Zuständigkeitsbereich	der	via	donau	für	die	Gewässeraufsicht	ab	und	waren	teilweise	
in	den	einzelnen	Donauabschnitten	nicht	einheitlich	strukturiert;	dadurch	war	kein	
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vollständiger	Überblick	gegeben.	Die	via	donau	erweiterte	jedoch	ihre	Gewässer–	und	
Wehraufsichtsberichte	schrittweise	in	Umfang	und	Inhalt.	Mit	dem	Bericht	für	das	Jahr	2013	war	
eine	den	gesamten	Donauraum	behandelnde	einheitliche	Berichtsstruktur	gegeben.	(TZ	7)		

In	den	Gewässer–	und	Wehraufsichtsberichten	der	via	donau	waren	im	Berichtsjahr	
durchgeführte,	aber	nur	in	Einzelfällen	die	für	die	nächsten	Jahre	geplanten	Stromsohlen-
aufnahmen	angegeben.	Dies	entsprach	zwar	der	Vorgabe	des	BMLFUW,	die	durchgeführten	
Gewässeraufsichtstätigkeiten	zu	dokumentieren,	ein	vollständiger	Überblick	über	das	
Prüfungsprogramm	war	damit	aber	nicht	sichergestellt.	(TZ	7)		

MAßNAHMEN	DURCH	DAS	BMLFUW		

Das	BMLFUW	veranlasste	zu	den	Gewässeraufsichtsberichten	der	via	donau	seit	dem	Jahr	2010	
regelmäßig	weitergehende	Überprüfungen	oder	Instandhaltungsmaßnahmen.	Das	BMLFUW	
forderte	als	Oberbehörde	das	Land	Oberösterreich	erst	im	Jahr	2010	zur	Aufklärung	des	
Sachverhalts	bezüglich	wasserrechtlich	nicht	bewilligter	Stegquerungen	bei	einem	
Begleitgerinne	auf;	dieser	war	bereits	im	Gewässeraufsichtsbericht	der	via	donau	für	das	Jahr	
2007	ersichtlich.	In	diesem	Fall	bestand	ein	Verklausungsrisiko.	(TZ	8)		

EINHALTUNG	DER	WEHRBETRIEBSORDNUNGEN		

Entsprechend	dem	Bericht	des	BMLFUW	über	die	Einhaltung	der	Wehrbetriebsordnungen	
während	des	Hochwassers	vom	30.	Mai	bis	5.	Juni	2013	an	der	österreichischen	Donau	„wurden	
die	Wehrbetriebsordnungen	bei	den	meisten	Donaukraftwerken	vollständig	eingehalten,	
deutliche	Abweichungen	traten	nur	beim	Kraftwerk	Aschach	auf“.	(TZ	10)		

Die	Frage,	ob	die	festgestellten	Abweichungen	von	der	Wehrbetriebsordnung	die	
Hochwasserschäden	im	Jahr	2013	vergrößert	hatten,	war	zur	Zeit	der	Gebarungsüberprüfung	
noch	nicht	restlos	geklärt,	wiewohl	laut	dem	angeführten	Bericht	des	BMLFUW	und	der	vom	
Amt	der	oberösterreichischen	Landesregierung	beauftragten	Überprüfung	durch	ein	deutsches	
Ingenieurbüro	davon	auszugehen	war,	dass	die	festgestellten	Abweichungen	von	der	
Wehrbetriebsordnung	nahezu	keine	Auswirkungen	auf	die	entstandenen	Hochwasserschäden	
hatten.	(TZ	10)		

ANPASSUNG	DER	WEHRBETRIEBSORDNUNGEN		

Die	Wehrbetriebsordnungen	wurden	auf	Basis	der	im	Betrieb	gewonnenen	Erfahrungen	
weiterentwickelt.	Damit	können	Lehren	aus	der	Vergangenheit	nutzbringend	gezogen	werden.	
(TZ	11)		
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VORGABEN	ZUR	STAURAUMINSTANDHALTUNG	AN	DER	DONAU		

Die	Regelungen	in	den	Kraftwerksbescheiden	—	auch	im	zeitlichen	Verlauf	der	Bewilligungs-
erteilung	—	betreffend	Baggerungen	zur	Entfernung	von	Anlandungen	in	der	Donau	
unterschieden	sich	teilweise.	Vor	allem	bezüglich	Sedimentanlandungen	im	Donau–Vorland	
bestanden	bei	den	einzelnen	Kraftwerken	deutlich	unterschiedliche	bzw.	keine	Regelungen,	was	
zu	Unklarheiten	über	Zuständigkeiten	und	einer	uneinheitlichen	Vorgehensweise	bezüglich	
Räumung	der	Anlandungen	oder	Entschädigungen	führte.	(TZ	13)		

VORGABEN	ZUR	STAURAUMINSTANDHALTUNG	AN	DER	NEUEN	DONAU		

Die	Stadt	Wien	kam	ihren	bescheidmäßigen	Verpflichtungen	zu	Baggerungen	im	Einlaufbereich	
zur	Neuen	Donau	erst	verspätet	nach.	Dadurch	war	der	projektgemäße	Abflussquerschnitt	nicht	
vollständig	gegeben.	(TZ	14)		

ABSTIMMUNGEN	ZUM	SEDIMENTMANAGEMENT	
SEIT	DEM	HOCHWASSER	2002		

Im	Rahmen	der	Task–Force	Donau–Hochwasser	wurden	nach	dem	Hochwasser	2013	Fragen	des	
Sedimentmanagements	an	der	Donau	in	einem	breiten	fachlichen	Abstimmungsprozess	
diskutiert,	um	Lösungsansätze	unter	Berücksichtigung	wasserbautechnischer,	rechtlicher,	
wirtschaftlicher	und	ökologischer	Aspekte	zu	entwickeln.	Die	Erarbeitung	von	Empfehlungen,	
um	das	kurz–,	mittel–	und	langfristige	Sedimentmanagement	zu	verbessern,	war	zweckmäßig.	
(TZ	15)		

Die	meisten	der	diskutierten	Problemstellungen	(insb.	Vereinheitlichung	der	Regelungen,	
Sedimenträumung,	Entschädigungen)	waren	zumindest	seit	dem	Hochwasser	2002	bekannt,	
aber	weder	zur	Zeit	des	Donauhochwasser	2013	noch	zur	Zeit	der	Gebarungsüberprüfung	
gelöst.	(TZ	15)		

SEDIMENTMANAGEMENT	BEI	DER	
CHLEUSE	KRAFTWERK	ASCHACH		

Die	VHP	führte	die	Kontrollen	der	Sohle	oberhalb	der	Schleuse	des	Kraftwerks	Aschach	nicht	in	
den	erforderlichen	Intervallen	durch	und	veranlasste	trotz	Überschreitens	der	festgelegten	
Maximalwerte	im	Februar	2013	keine	Entfernung	der	Ablagerungen.	(TZ	16)		
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Die	Darstellung	der	Wassertiefen	in	der	Dokumentation	der	via	donau,	die	vorrangig	auf	die	
Kontrolle	der	Fahrwasserverhältnisse	für	die	Schifffahrt	ausgerichtet	war,	erschwerte	die	
Überprüfung	der	absoluten	Sohlhöhe.	(TZ	16)		

VORGABEN	FÜR	STROMSOHLENAUFNAHMEN	AN	DER	DONAU		

Die	Ausarbeitung	eines	Erlasses	über	die	Gewässeraufsicht	in	den	freien	Fließstrecken	durch	das	
BMLFUW	war	positiv,	weil	damit	klare	Festlegungen	über	die	Mitwirkung	der	via	donau	bei	der	
Gewässeraufsicht	getroffen	werden	können.	(TZ	17)		

STROMSOHLENAUFNAHMEN	AN	DER	DONAU		

Die	VHP	hielt	nach	dem	Jahr	2002	die	vorgeschriebenen	Intervalle	für	Sohlgrundaufnahmen	
nicht	in	allen	Stauräumen	ein.	Die	Zusammenarbeit	von	VHP	und	via	donau2	nach	den	
Hochwässern	2002	und	2013	war	grundsätzlich	zweckmäßig,	eine	zeitliche	Abstimmung	der	
Aufnahmen	in	den	übrigen	Jahren	war	nicht	immer	nachvollziehbar.	Bei	manchen	Kraftwerken	
bestanden	bei	Berücksichtigung	der	Aufnahmen	durch	die	VHP	und	die	via	donau	Abstände	von	
Messungen	von	bis	zu	drei	Jahren	(Kraftwerke	Abwinden–	Asten,	Melk,	Altenwörth,	
Greifenstein).	Dadurch	war	das	Ziel	des	BMLFUW,	zeitnahe	Messdaten	vor	Hochwässern	zur	
Verfügung	zu	haben,	nicht	überall	erfüllt.	(TZ	18)		

VORGABEN	FÜR	STROMSOHLENAUFNAHMEN	
UND	DURCHFÜHRUNG	AN	DER	NEUEN	DONAU		

Die	Stadt	Wien	kam	ihren	bescheidgemäßen	Verpflichtungen	zur	Durchführung	von	
Sohlgrundaufnahmen	erst	verspätet	nach.	(TZ	19)		

PEGEL	DER	VHP		

Die	vorgesehene	redundante	Ausführung	der	Pegel	war	im	wasserrechtlichen	Überprüfungs-
bescheid	bestätigt	worden.	Die	Dokumentation	der	Funktionsfähigkeit	der	Pegel	erfolgte	in	den	
überprüften	Jahren	2012	und	2013	nicht	im	vorgeschriebenen	Umfang.	(TZ	20)		

DATENÜBERMITTLUNG		

Die	via	donau	erhielt	nach	ihren	Angaben	von	der	VHP	—	auch	nach	Reduktion	des	Umfangs	der	
online	zu	übermittelnden	Daten	im	Zuge	der	Anpassung	der	Wehrbetriebsordnungen	im	Jahr		

2	vormals	Wasserstraßendirektion		
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2015	—	die	für	die	Kontrolle	der	Anwendung	der	Wehrbetriebsordnungen	erforderlichen	Daten	
und	verfügte	über	geeignete	Instrumente	zu	deren	Aufbereitung	und	Visualisierung.	(TZ	21)		

PEGEL	DER	VIA	DONAU		

Die	unabhängige	Datenerfassung	an	den	Wendepegeln	durch	die	via	donau	war	als	
Kontrollmessung	zweckmäßig,	jedoch	war	ein	Optimierungspotenzial	hinsichtlich	der	
gemeinsamen	Nutzung	von	Messdaten	vorhanden.	(TZ	22)		

DATENAUSFÄLLE	AN	DER	DONAU	WÄHREND	
DER	HOCHWÄSSER	2002	UND	2013		

Die	Datenausfälle	wurden	gegenüber	dem	Hochwasser	2002	um	50	%	reduziert.	Die	VHP	
verfügte	während	des	Hochwassers	2013	trotz	Datenausfällen	über	die	für	die	Wehrsteuerung	
wesentlichen	Daten	der	Wende–	und	Oberwasserpegel.	Beim	Oberwasserpegel	des	Kraftwerks	
Aschach	fielen	im	Jahr	2013	wie	beim	Hochwasser	im	August	2002	Daten	aus,	wodurch	nach	
Ablesung	vom	Lattenpegel	teilweise	eine	manuelle	Eingabe	am	Kraftwerk	erfolgen	musste.		
(TZ	23)		

DATENAUSFÄLLE	AN	DER	NEUEN	DONAU		
WÄHREND	DES	HOCHWASSERS	2013		

Beim	Hochwasser	2013	entsprachen	die	Aufzeichnungen	während	der	Datenausfälle	am	Wehr	1	
nicht	dem	in	der	Dienstanweisung	vorgesehenen	Umfang,	wodurch	keine	vollständige	
Dokumentation	vorlag.	(TZ	24)		

HYDROGRAPHISCHER	DATENVERBUND		

Die	hydrographischen	Dienste	der	Länder	Niederösterreich	und	Oberösterreich,	die	via	donau	
und	die	VHP	arbeiteten	hinsichtlich	der	Datenerhebung	und	–weiterleitung	zusammen	und	
verfügten	grundsätzlich	über	die	für	die	Veröffentlichung	und	Hochwasserprognose	
erforderlichen	Daten.	Der	Datenaustausch	erfolgte	jedoch	nicht	einheitlich.	(TZ	25)		

Die	klare	Aufgabenteilung	zwischen	dem	Land	Niederösterreich	und	der	via	donau	bezüglich	der	
Erhebung	und	Weiterleitung	der	Daten	der	Donaupegel	war	zweckmäßig.	(TZ	25)		

Das	Land	Oberösterreich	nutzte	bis	zum	Hochwasser	2013	die	Daten	des	für	die	Donau	
zuständigen	hydrographischen	Dienstes	(via	donau)	für	die	Veröffentlichung	und	die	
Hochwasserprognose	nicht	(und	danach	nur	für	einzelne	Pegel),	während	es	eigene	Mess-	
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einrichtungen	betrieb	und	Daten	der	Kraftwerksbetreiber	heranzog.	Erst	Mitte	Jänner	des	Jahres	
2015	schlossen	das	Land	Oberösterreich	und	die	via	donau	eine	Vereinbarung	betreffend	den	
Austausch	von	hydrologischen	Messwerten.	(TZ	25)		

Die	Stadt	Wien	war	in	einen	Datenverbund	mit	der	VHP	eingebunden,	direkte	Daten-
übertragungen	zu	den	Hydrographischen	Diensten	der	Länder,	der	via	donau	oder	dem	
Hydrographischen	Zentralbüro	im	BMLFUW	bestanden	nicht.	(TZ	25)		

HOCHWASSERPROGNOSE		

Die	für	die	Verbreitung	von	hydrographischen	Nachrichten	zuständigen	Länder	Nieder-
österreich	und	Oberösterreich	hatten	die	Modelle	zur	Prognose	von	Wasserständen	und	
Durchflüssen	an	der	Donau	seit	dem	Hochwasser	2002	verbessert.	Die	Zusammenarbeit	der	
beiden	Länder	war	aus	technischer	und	wirtschaftlicher	Sicht	zweckmäßig.	Die	Auftrags-
vergaben	erfolgten	abgestimmt.	(TZ	26)		

Die	Stadt	Wien	betrieb	aufgrund	des	auf	ein	mehrtausendjährliches	Ereignis	ausgelegten	
Hochwasserschutzes	kein	eigenes	Prognosemodell	für	die	Donau.	(TZ	26)		

In	Niederösterreich	bestand	vor	dem	Hochwasser	2013	ein	System	zur	Prognose	der	
Überflutungszonen,	das	zumindest	50	%	der	an	der	Donau	gelegenen	Gebiete	abdeckte,	während	
in	Oberösterreich	ähnliche	Berechnungen	erst	nach	dem	Hochwasser	2013	beauftragt	wurden.	
(TZ	26)		

HOCHWASSERPROGNOSE	WÄHREND	DES	HOCHWASSERS	2013		

Die	Prognosen	der	Höhe	der	maximalen	Wasserstände	an	der	Donau	trafen	trotz	Fehlens	
wesentlicher	Eingangsdaten	aufgrund	von	Datenausfällen	laut	den	nachträglichen	
Evaluierungen	ein,	teilweise	bestanden	Abweichungen	bei	den	Zeitpunkten.	Die	Länder	
Niederösterreich	und	Oberösterreich	evaluierten	nach	dem	Hochwasser	2013	die	Qualität	der	
Hochwasserprognosen	und	sahen	Maßnahmen	zur	Verbesserung	der	Prognosegüte	(wie	z.B.	die	
Nacheichung	des	Prognosemodells	oder	eine	redundante	Auslegung	von	Pegelmessungen	und	
Übertragungsleitungen)	vor.	(TZ	27)		

WASSERSTANDSNACHRICHTENDIENST		

In	Niederösterreich	bot	die	vorliegende	Dienstanweisung	des	Amtes	der	Landesregierung,	in	der	
Aufgaben	und	Zuständigkeiten	klar	geregelt	waren,	eine	strukturierte	Grundlage	für	die	
Abwicklung	des	Wasserstands–	und	Hochwassernachrichtendienstes.	(TZ	28)		
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In	Oberösterreich	waren	die	wesentlichen	Aufgaben	des	hydrographischen	Dienstes	(wie	z.B.	
Erstellung	und	Veröffentlichung	von	Hochwasserberichten,	Erstellung	von	Prognosen)	in	einer	
Checkliste	und	in	Anleitungen	beschrieben,	aber	auf	unterschiedliche	Dokumente	verteilt,	
wodurch	der	Gesamtüberblick	über	die	Aufgaben	und	Zuständigkeiten	erschwert	war.	(TZ	28)		

Die	Dienstanweisung	der	Stadt	Wien	über	den	Hochwasserdienst	in	der	Zentrale	der	MA	45	war	
in	Hinblick	auf	den	geringeren	Aufgabenumfang	als	in	den	Ländern	Niederösterreich	und	
Oberösterreich	zweckmäßig.	(TZ	28)		

WARNUNG	UND	ALARMIERUNG		

In	Niederösterreich	waren	die	Warn–	und	Alarmwerte	in	den	Sonderalarmplänen	der	Bezirke	
festgeschrieben	sowie	im	Sonderalarmplan	Hochwasser	des	Landes	und	im	Alarmmanager,	
einem	Softwareprogramm,	das	der	Hydrographische	Dienst	betrieb,	hinterlegt.	Die	Eingabe	und	
Wartung	dieser	Werte	im	Sonderalarmplan	Hochwasser	erfolgte	mittels	einer	Software	direkt	
durch	die	jeweiligen	Bezirksverwaltungsbehörden.	Die	Eingabe	der	Werte	im	Alarmmanager	
erfolgte	durch	die	Landeswarnzentrale.	In	Niederösterreich	waren	bei	der	Bezirkshaupt-
mannschaft	Melk	beim	Pegel	Ybbs	falsche	Daten	für	die	Warnung	und	Alarmierung	sowohl	im	
Sonderalarmplan	Hochwasser	als	auch	im	Alarmmanager	hinterlegt.	Die	Warn–	und	Alarmwerte	
des	Pegels	Melk	fehlten	überhaupt.	Die	fehlerhaften	Werte	korrigierten	die	Bezirkshaupt-
mannschaft	Melk	und	das	Land	Niederösterreich	noch	während	der	Gebarungsprüfung	durch	
den	RH.	(TZ	29)		

Der	Hydrographische	Dienst	und	die	Landeswarnzentrale	des	Landes	Oberösterreich	wandten	
unterschiedliche	Hochwasserrahmenpläne	(HWRPL)	beim	Hochwasser	2013	an.	Die	
vorgesehenen	Verständigungen	der	Stellen	waren	bei	beiden	Versionen	ident	und	die	zu	
verständigenden	Stellen	der	beiden	HWRPL	im	Wesentlichen	gleich.	Die	Landeswarnzentrale	
protokollierte	die	durchgeführten	Verständigungen	nicht.	Der	für	die	Warnung	und	Alarmierung	
der	Bezirkshauptmannschaft	Perg	wesentliche	Pegel	Grein	war	nicht	im	„Oö.	Notfallplan	–	
Donauhochwasser“	enthalten.	Bei	diesem	Pegel	waren	beim	Hochwasser	2013	die	Wasserstände	
für	die	Alarmstufe	0	(Vorwarnung)	um	45	Minuten	und	bei	der	Alarmstufe	3	um	elf	Stunden	
früher	als	beim	flussaufwärts	liegenden	Pegel	Mauthausen	erreicht.	(TZ	29)		

In	der	Dienstanweisung	der	Stadt	Wien	war	der	Empfängerkreis	der	Hochwasserberichte	nicht	
umfassend	geregelt,	wodurch	die	Information	aller	maßgebenden	Stellen	nicht	gewährleistet	
war.	(TZ	29)		
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INFORMATIONEN	DURCH	DIE	LÄNDER		

Die	Länder	Niederösterreich	und	Oberösterreich	sowie	die	Stadt	Wien	hatten	verschiedene	
Möglichkeiten	zur	Informationsbeschaffung	bezüglich	eines	Hochwassers	eingerichtet.	Dadurch	
war	es	für	die	betroffene	Bevölkerung	möglich,	sich	über	die	aktuelle	Situation	sowie	über	die	
aktuellen	Prognosen	zu	informieren.	(TZ	30)		

INFORMATIONEN	DURCH	DIE	VHP		

Aufgrund	der	Hochwasseralarmpläne	der	Bezirksverwaltungsbehörden	waren	unterschiedliche	
Stellen	durch	die	VHP	zu	informieren.	(TZ	31)		

Die	Informationsweitergabe	an	die	hydrographischen	Dienste	der	Länder	war	doppelt	
abgesichert	(online	und	E–Mail).	Die	Veranlassung	des	Diensthabenden	zur	telefonischen	
Verständigung	aufgrund	der	Hochwasseralarmpläne	der	Bezirksverwaltungsbehörden	erfolgte	
durch	die	Arbeitsanweisungen	–	Hochwasserbetrieb	und	zusätzlich	über	die	quittierungs-
pflichtige	Automatisierung	im	Hochwasser–	Fahrplan	ebenfalls	doppelt.	(TZ	31)		

Die	Alarmwerte	zweier	Hochwasseralarmpläne	(für	die	Bezirke	Korneuburg	und	Gänserndorf)	
waren,	obwohl	eine	Verständigung	durch	den	Kraftwerksbetreiber	vorgesehen	war,	weder	in	
der	Arbeitsanweisung	für	den	Hochwasserbetrieb	noch	im	Hochwasser–Fahrplan	dokumentiert,	
dadurch	erfolgte	auch	keine	Verständigung	beim	Hochwasser	2013.	In	einigen	Fällen	waren	die	
vorgesehenen	Verständigungen	nicht	dokumentiert.	(TZ	31)		

KATASTROPHENSCHUTZPLÄNE		

Beim	Land	Niederösterreich	lagen	die	Katastrophenschutzpläne	der	an	der	Donau	gelegenen	
Bezirke	und	Gemeinden	nicht	zur	Gänze	auf,	dadurch	existierten	keine	vollständigen	
Informationen	über	das	Vorliegen	bzw.	die	Qualität	der	vorliegenden	Katastrophenschutzpläne.	
Die	Einführung	der	elektronischen	Datenbankanwendung	„Feuerwehrdateninformationssystem	
und	Katastrophenschutzmanagement“	mit	ihrer	zentralen	Erfassung	der	wesentlichen	
Feuerwehrdaten	sowie	der	Möglichkeit,	die	(Sonder)Katastrophenschutzpläne	der	Gemeinden,	
Bezirke	und	des	Landes	zentral	zu	verwalten,	war	positiv,	wurde	jedoch	nicht	von	allen	
Gemeinden	und	Bezirken	genutzt.	(TZ	32)		

In	Niederösterreich	verfügten	nicht	alle	(an	der	Donau	gelegenen)	Gemeinden,	wie	im	NÖ	KHG	
vorgesehen,	über	einen	(allgemeinen)	Katastrophenschutzplan;	weiters	wurden	nicht,	wie	in	der	
Richtlinie	Katastrophenschutzpläne	vorgesehen,	alle	Katastrophenschutzpläne	der	Gemeinden	
zumindest	einmal	jährlich	an	die	Bezirksverwaltungsbehörde	übermittelt.	(TZ	32)		
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In	Oberösterreich	verfügten	nicht	alle	an	der	Donau	gelegenen	Katastrophenschutzbehörden	
über	einen	Katastrophenschutzplan.	(TZ	32)		

Die	Einführung	des	Digitalen	Katastrophenschutzplans	durch	das	Land	Oberösterreich	sowie	die	
vorgesehene,	verpflichtende	Verwendung	durch	alle	Katastrophenschutzbehörden	war	positiv.	
Durch	die	verpflichtende	Verwendung	könnten	alle	Vorteile,	wie	z.B.	die	einheitliche	Struktur	
der	Katastrophenschutzpläne,	die	zentrale	Verfügbarkeit	von	Personen–	und	Ressourcendaten	
oder	die	einheitliche	Erstellung	von	Einsatzprotokollen	bzw.	Einsatzdokumentationen,	voll	
ausgenutzt	werden.	(TZ	32)		

HOCHWASSERALARMPLÄNE		

In	Niederösterreich	hatten	nicht	alle	Gemeinden,	die	an	der	Donau	gelegen	und	deren	
Siedlungsgebiete	von	einem	Hochwasser	gefährdet	waren,	einen	Sonderkatastrophenschutzplan	
Hochwasser	erstellt.	Ein	bestehender	Hochwasserschutz	stellte	keinen	Grund	für	die	
Nichterstellung	eines	Sonderkatastrophenschutzplans	dar,	weil	auch	das	Thema	Restrisiko	(z.B.	
Hochwasserstände	über	dem	Bemessungsereignis	von	Schutzbauten,	Dammbruch)	der	
Erstellung	eines	Sonderkatstrophenschutzplans	mitberücksichtigt	werden	sollte.	Auch	der	
Argumentation	einer	Gemeinde,	wonach	der	Sonderkatastrophenschutzplan	wegen	begrenzter	
Personal–	und	Zeitressourcen	noch	nicht	erstellt	worden	war,	konnte	nicht	gefolgt	werden,	weil	
spätestens	drei	Jahre	nach	Inkrafttreten	des	NÖ	KHG,	also	im	Jahr	1976,	ein	entsprechender	
Katastrophenschutzplan	—	inkl.	Gebietsanalyse	mit	Überflutungsgebieten	und	Gefahrenbeur-
teilungen,	wie	z.B.	Gefährdung	durch	Dammbrüche	—	vorliegen	hätte	müssen.		
(TZ	33)		

In	Oberösterreich	verfügten	nicht	alle	von	einem	Donauhochwasser	betroffenen	Gemeinden	und	
Bezirke	über	einen	speziellen	Notfallplan,	der	den	Bestimmungen	der	Allgemeinen	Richtlinien	
entsprach.	Positiv	war,	dass	nach	dem	Hochwasser	im	Jahr	2013	begonnen	wurde,	die	
Alarmpläne	zu	evaluieren,	und	dass	sowohl	auf	Bezirks–	als	auch	Gemeindeebene	ein	
Musterplan	für	ein	Donauhochwasser	erstellt	wurde.	(TZ	33)		

Die	Qualität	der	Sonderkatastrophenschutzpläne	in	Niederösterreich	bzw.	der	speziellen	
Notfallpläne	Hochwasser	in	Oberösterreich	war	sehr	unterschiedlich	(z.B.	hinsichtlich	
Maßnahmen	bei	konkreten	Pegelständen,	Berücksichtigung	des	Restrisikos).	Dadurch	war	nicht	
überall	eine	ausreichende	Vorbereitung	auf	derartige	Ereignisse	sichergestellt.	(TZ	33)		

Die	Stadt	Wien	verfügte	über	einen	speziellen	Einsatzplan	Hochwasser.	(TZ	33)		
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KONTROLLE	DER	KATASTROPHENSCHUTZPLÄNE		

Sowohl	in	Niederösterreich	als	auch	in	Oberösterreich	waren	regelmäßige	Überprüfungen	der	
Katastrophenschutzpläne	durch	die	Behörden,	die	auch	für	deren	Erstellung	zuständig	waren,	
vorgesehen,	eine	inhaltliche	Überprüfung	durch	eine	übergeordnete	Stelle	fehlte	jedoch.	In	Wien	
fehlte	überhaupt	eine	Bestimmung	zur	Überprüfung	und	Überarbeitung	des	Katastrophen-
schutzplans.	(TZ	34)		

EVALUIERUNGEN	DES	DONAUHOCHWASSERS	2013	HINSICHTLICH	DER	
ORGANISATION	UND	KOMMUNIKATION		

Die	durchgeführten	Evaluierungen	des	Donauhochwassers	2013	waren	umfangreich	und	
zweckmäßig.	Teilweise	waren	die	erarbeiteten	Verbesserungsvorschläge	bereits	in	der	
Umsetzungsphase	(z.B.	Verlängerung	der	veröffentlichten	Prognosefrist,	verbesserter	
Internetauftritt	und	Vereinbarungen	mit	Medien	in	Oberösterreich).	In	Wien	war	der	Prozess	
zur	Evaluierung	des	Donauhochwassers	2013	zur	Zeit	der	Gebarungsprüfung	noch	nicht	
abgeschlossen.	(TZ	35)		

AUFTRAGSVERGABEN	ZUR	ANALYSE	DES	DONAUHOCHWASSERS	2013		

Im	überprüften	Anlassfall	des	Hochwassers	2013	war	nachvollziehbar,	dass	die	beteiligten	
Organisationen	kurzfristig	im	Wege	von	Direktvergaben	Aufträge	zur	Analyse	des	Hochwassers	
vergaben	und	dabei	auf	das	Fachwissen	und	die	Erfahrungen	von	—	mit	dem	Arbeitsbereich	aus	
vorangegangenen	Aufträgen	vertrauten	—	Unternehmen	aufbauten.	Eine	dauerhafte	
Beauftragung	von	Auftragnehmern	könnte	jedoch	einschränkend	auf	einen	potenziellen	
Bieterkreis	und	wettbewerbshemmend	sowie	kostentreibend	wirken.	(TZ	36)		

Bei	den	Auftragsvergaben	zur	Analyse	des	Donauhochwassers	2013	gab	es	Mängel	(nicht	klar	
nachvollziehbare	Kostenaufteilung,	fehlende	Kalkulationsgrundlagen,	fehlende	unterzeichnete	
Gegenschlussbriefe	und	Stundennachweise,	Unklarheiten	hinsichtlich	des	förderbaren	Anteils	
der	Auftragssumme).	(TZ	36)		
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Der	RH	hob	zusammenfassend	nachfolgende	Empfehlungen	hervor:	 

Zum	Thema	Rechtsgrundlagen	und	Zuständigkeiten		

BMLFUW		

(1)	Der	Erlass	über	die	Zuständigkeiten	der	Gewässeraufsicht	bei	den	Donaukraftwerken	sollte	
hinsichtlich	der	Zuständigkeit	für	die	Kontrolle	der	Stromsohle	beim	Kraftwerk	Freudenau	ergänzt	
werden.	(TZ	5)		

(2)	Die	Listen	der	Dauervorschreibungen	mit	der	Zuordnung	der	Aufsicht	über	Auflagen	sollten	
hinsichtlich	der	Anmerkungen	überprüft,	aktualisiert	bzw.	ergänzt	werden.	(TZ	5)		

(3)	Eine	Klärung	und	verbindliche	schriftliche	Festlegung	der	Zuständigkeiten	für	die	Gewässer-
aufsicht	für	den	Donauhochwasserschutz	Wien	–	Neue	Donau,	die	insbesondere	auch	die	
Einhaltung	der	Betriebsordnung	am	Einlaufbauwerk	Langenzersdorf	umfasst,	sollte	vorgenommen	
werden.	(TZ	6)		

Zum	Thema	wasserwirtschaftliche	Abläufe	beim	Donauhochwasser		

BMLFUW	und	VHP		

(4)	Unter	Beachtung	der	rechtlichen	Möglichkeiten	sollte	auf	einheitliche	Regelungen	betreffend	
Räumung	von	Sedimenten	und	Entschädigungszahlungen	hingewirkt	werden.	(TZ	13)		

BMLFUW,	VHP	und	via	donau		

(5)	Nach	einer	angemessenen	Zeitspanne	bzw.	bei	zukünftigen	Anpassungen	der	Wehrbetriebs-
ordnungen,	wären	Umfang	und	Art	der	zu	übermittelnden	(für	den	Wehrbetrieb	relevanten)	Daten	
zu	evaluieren	und	bei	Bedarf	den	tatsächlichen	Gegebenheiten	oder	dem	Stand	der	Technik	
anzupassen.	(TZ	21)		

via	donau		

(6)	Die	Gewässer–	und	Wehraufsichtsberichte	sollten	um	das	geplante	Programm	für	
Stromsohlenaufnahmen	(gegebenenfalls	unter	Berücksichtigung	der	von	der	VHP	geplanten	
Aufnahmen)	ergänzt	werden,	um	einen	vollständigen	Überblick	über	das	Prüfungsprogramm	zu	
ermöglichen.	(TZ	7)		
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(7)	Im	Zuge	der	regelmäßigen	Messungen	im	Oberhafen	der	Schleuse	des	Kraftwerks	Aschach	sollte	
auch	auf	die	Einhaltung	der	absoluten	—	in	der	Wehrbetriebsordnung	vorgeschriebenen	—	
Sohlhöhe	geachtet	werden.	(TZ	16)		

via	donau	und	VHP		

(8)	Die	Messprogramme	für	Stromsohlenaufnahmen	sollten	zeitlich	abgestimmt	werden,	um	
Doppelmessungen	sowie	längere	Zeiträume	ohne	Messungen	zu	vermeiden.	Messmethoden	und	–
bereiche	der	via	donau	und	der	VHP	wären	zu	evaluieren	und	gegebenenfalls	zu	adaptieren,	um	bei	
Datenaustausch	den	jeweiligen	fachlichen	und	rechtlichen	bzw.	bescheidmäßigen	Anforderungen	
bestmöglich	zu	entsprechen.	(TZ	18)		

(9)	Die	Abstimmungen	hinsichtlich	der	gemeinsamen	Nutzung	von	Pegelmessdaten	sollten	
vorangetrieben	werden.	(TZ	22)		

VHP		

(10)	Kontrollen	der	Sohle	oberhalb	der	Schleuse	des	Kraftwerks	Aschach	wären	im	vorge-
schriebenen	Umfang	durchzuführen	und	die	in	der	Wehrbetriebsordnung	festgelegten	Sohlhöhe	
einzuhalten.	(TZ	16)		

(11)	Die	Berichtslegung	über	die	Funktionsfähigkeit	der	Pegel	wäre	entsprechend	dem	
Bewilligungsbescheid	sicherzustellen.	(TZ	20)		

(12)	Der	bei	den	Donauhochwässern	2002	und	2013	ausgefallene	Oberwasserpegel	beim	Kraftwerk	
Aschach	wäre	hinsichtlich	seiner	Funktionalität	zu	überprüfen	und	es	wären	gegebenenfalls	
Maßnahmen	zur	Steigerung	der	Funktionsfähigkeit	zu	setzen.	(TZ	23)		

(13)	Die	Hochwasseralarmpläne	der	Bezirke	sollten	gemeinsam	mit	den	zuständigen	Stellen	der	
Länder	und	der	Bezirke	hinsichtlich	der	Sinnhaftigkeit	der	Information	durch	die	
Kraftwerksbetreiber	analysiert	werden.	(TZ	31)		

(14)	Die	lückenlose	Aufnahme	der	Warn–	und	Alarmwerte	in	die	Arbeitsanweisungen	und	
Hochwasser–Fahrpläne	wäre	sicherzustellen.	Es	wäre	für	eine	lückenlose	Aufzeichnung	der	
vorgeschriebenen	Verständigungen	und	Informationen	zu	sorgen.	(TZ	31)		

Land	Niederösterreich		

(15)	Die	Bezirksverwaltungsbehörden	sollten	dazu	veranlasst	werden,	bei	einer	Änderung	der	
Warn–	und	Alarmpegel	in	den	Sonderalarmplänen	der	Bezirke	auch	eine	unverzügliche	Anpassung	
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der	Werte	im	Sonderalarmplan	Hochwasser	des	Landes	Niederösterreich	durchzuführen.	Eine	
diesbezügliche	verpflichtende	Verständigung	der	zuständigen	Fachabteilung	des	Landes	
Niederösterreich	durch	die	Bezirksverwaltungsbehörden	sollte	eingeführt,	sowie	eine	zumindest	
jährliche	Überprüfung	der	in	den	Sonderalarmplänen	der	Bezirke	hinterlegten	Warn–	und	
Alarmwerte	mit	den	Daten	des	Sonderalarmplans	Hochwasser	des	Landes	Niederösterreich	
durchgeführt	werden.	(TZ	29)		

Land	Oberösterreich		

(16)	Die	für	den	Wasserstands–	und	Hochwassernachrichtendienst	relevanten	Unterlagen	sollten	
strukturiert	in	einem	Handbuch	unter	Anführung	der	Aufgaben	und	Zuständigkeiten	
zusammengefasst	werden.	(TZ	28)		

(17)	In	Zukunft	wäre	die	Anwendung	einheitlicher	Richtlinien	sicherzustellen	und,	wie	im	
Evaluierungsprozess	der	Landeswarnzentrale	bereits	festgestellt,	die	Informationsweitergabe	und	
Alarmierungen	der	im	„Oö.	Notfallplan	–	Donauhochwasser“	vorgesehenen	Stellen	mittels	
Einsatzleitsystem	durchzuführen	und	zu	protokollieren.	(TZ	29)		

(18)	Der	für	die	Warnung	und	Alarmierung	der	Bezirkshauptmannschaft	Perg	wesentliche	Pegel	
Grein	sollte	in	den	„Oö.	Notfallplan	–	Donauhochwasser“	als	Warn–	und	Alarmpegel	aufgenommen	
werden,	weil	bei	diesem	Pegel	Warn–	und	Alarmwerte	beim	Hochwasser	2013	früher	als	beim	
flussaufwärts	liegenden	Pegel	Mauthausen	eintraten.	(TZ	29)		

Stadt	Wien	

(19)	Aufzeichnungen	bei	Datenausfällen	wären	entsprechend	der	Dienstanweisung	einzuhalten.	
(TZ	24)		

(20)	Im	Sinne	einheitlicher	Datengrundlagen	sollte	die	Stadt	für	die	Veröffentlichung	von	Daten	
vorrangig	auf	Daten	der	via	donau	zurückgreifen	und	darüber	mit	dieser	entsprechende	
Vereinbarungen	treffen.	(TZ	25)		

(21)	Die	Dienstanweisung	der	Stadt	Wien	über	den	Hochwasserdienst	sollte	hinsichtlich	des	
Empfängerkreises	der	Hochwasserberichte	ergänzt	werden,	um	die	Information	aller	
maßgeblichen	Stellen	zu	gewährleisten.	(TZ	29)		
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Zum	Thema	Katastrophenschutzplanung		

Land	Niederösterreich		

(22)	Das	Land	sollte	sich	in	einem	ersten	Schritt	die	Katastrophenschutzpläne	der	Bezirke	
übermitteln	lassen	und	diese,	zumindest	stichprobenweise	auf	ihre	Qualität	und	Vollständigkeit	
überprüfen,	in	einem	weiteren	Schritt	sollte	auf	eine	möglichst	vollständige	Nutzung	der	
Datenbank	„Feuerwehrdateninformationssystem	und	Katastrophenschutzmanagement“	(FDISK)	
durch	die	Gemeinden	und	Bezirke	hingewirkt	werden.	(TZ	32)		

(23)	Die	Gemeinden	sollten	auf	ihre	Verpflichtung	zur	Erstellung	der	(allgemeinen)	
Katastrophenschutzpläne	hingewiesen	und	auf	die	Bezirksverwaltungsbehörden	dahingehend	
hingewirkt	werden,	ihren	Kontrollverpflichtungen	nachzukommen.	(TZ	32)		

(24)	Es	wäre	verstärkt	auf	die	Erstellung	der	Sonderkatastrophenschutzpläne	hinzuwirken;	dies	
mit	dem	Ziel,	dass	alle	Gemeinden	und	Bezirke,	deren	Siedlungsgebiete	von	einem	Hochwasser	
betroffen	sind,	in	naher	Zukunft	über	einen	Sonderkatastrophenschutzplan	Hochwasser	verfügen.	
(TZ	33)		

(25)	In	Niederösterreich	sollten	die	Sonderkatastrophenschutzpläne	nach	einem	einheitlichen	
Standard	(z.B.	anhand	der	Musteralarmpläne)	erstellt	werden,	wobei	es	wesentlich	wäre,	die	
verschiedenen	Szenarien	(z.B.	unterschiedliche	Hochwasser–Pegelstände	—	auch	über	dem	
Bemessungsereignis	von	Schutzbauten	—	und	Dammbrüche)	sowie	deren	Auswirkungen	und	die	
Maßnahmen	zur	Abwehr	oder	Minimierung	des	Schadenspotenzials	anzuführen	und	zu	
dokumentieren.	(TZ	33)		

(26)	Katastrophenschutzpläne	sollten	zentral	erfasst	werden,	um	dadurch	einen	Überblick	zu	
gewinnen,	ob	und	in	welchen	Abständen	die	Pläne	evaluiert	werden.	Weiters	sollten	Vorkehrungen	
für	eine	inhaltliche	Kontrolle	der	Katastrophenschutzpläne	getroffen	werden.	(TZ	34)		

Land	Oberösterreich		

(27)	Es	sollte	auf	die	Gemeinden	und	Bezirksverwaltungsbehörden	dahingehend	hingewirkt	
werden,	ihren	Verpflichtungen	zur	Erstellung	eines	Katastrophenschutzplanes	ehestmöglich	
nachzukommen.	(TZ	32)			

(28)	Es	wäre	verstärkt	auf	die	Erstellung	der	speziellen	Notfallpläne	Hochwasser	hinzuwirken;	dies	
mit	dem	Ziel,	dass	alle	Gemeinden	und	Bezirke,	deren	Siedlungsgebiete	von	einem	Hochwasser	
betroffen	sind,	in	naher	Zukunft	über	einen	Sonderkatastrophenschutzplan	Hochwasser	verfügen.	
(TZ	33)		
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(29)	In	Oberösterreich	sollten	die	speziellen	Notfallpläne	Hochwasser	nach	einem	einheitlichen	
Standard	(z.B.	anhand	der	Musteralarmpläne)	erstellt	werden,	wobei	es	wesentlich	wäre,	die	
verschiedenen	Szenarien	(z.B.	unterschiedliche	Hochwasser–Pegelstände	—	auch	über	dem	
Bemessungsereignis	von	Schutzbauten	—	und	Dammbrüche)	sowie	deren	Auswirkungen	und	die	
Maßnahmen	zur	Abwehr	oder	Minimierung	des	Schadenspotenzials	anzuführen	und	zu	
dokumentieren.	(TZ	33)		

(30)	Katastrophenschutzpläne	sollten	zentral	erfasst	werden,	um	dadurch	einen	Überblick	zu	
gewinnen,	ob	und	in	welchen	Abständen	die	Pläne	evaluiert	werden.	Weiters	sollten	Vorkehrungen	
für	eine	inhaltliche	Kontrolle	der	Katastrophenschutzpläne	getroffen	werden.	(TZ 34) 	

Stadt	Wien		

(31)	Eine	entsprechende	Bestimmung	hinsichtlich	der	Überprüfung	und	Überarbeitung	des	
Katastrophenschutzplans	sollte	vorgesehen	werden.	(TZ	34)		

Zum	Thema	Evaluierungen	und	Auftragsvergaben		

BMLFUW	

(32)	Die	Valorisierung	von	Stundensätzen	sollte	an	die	Inflationsrate	gebunden	werden.	(TZ	36)		

Land	Niederösterreich		

(33)	Bestätigungen	der	Auftragnehmer	über	die	Auftragsannahme,	z.B.	in	Form	von	
Gegenschlussbriefen,	sollten	eingefordert	werden.	(TZ	36)		

Land	Oberösterreich		

(34)	Bestätigungen	der	Auftragnehmer	über	die	Auftragsannahme,	z.B.	in	Form	von	
Gegenschlussbriefen,	sollten	eingefordert	werden.	(TZ	36)		

(35)	Im	Zusammenhang	mit	Auftragsvergaben	wären	förderbare	klar	von	nicht	förderbaren	
Leistungen	abzugrenzen.	(TZ	36)		

Land	Oberösterreich	und	Stadt	Wien	

(36)	In	den	Aufträgen	vorgesehene	Abrechnungsnachweise	wären	einzufordern.	(TZ	36)		
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Land	Niederösterreich,	Land	Oberösterreich	und	via	donau		

(37)	Es	sollte	längerfristig	auf	einen	breiteren	potenziellen	Bearbeiter–	bzw.	Bieterkreis	
hinsichtlich	der	hydrologischen	Modellierung	der	Donau	hingewirkt	werden.	(TZ	36)		

(38)	Bei	länder–	oder	institutionenübergreifenden	Aufträgen	wären	die	jeweiligen	
Leistungsumfänge	klar	abzugrenzen	und	zumindest	wechselseitig	die	Schlussbriefe	zur	Kenntnis	zu	
bringen,	wenn	keine	zweckmäßigere	Form	der	Kooperation	(z.B.	Abwicklung	über	eine	
koordinierende	Stelle)	möglich	ist.	(TZ	36)		

Land	Niederösterreich,	Land	Oberösterreich,	Stadt	Wien	und	via	donau		

(39)	Bei	Direktvergaben	wären	Vergleichsanbote	und	nachvollziehbare	Kalkulationsgrundlagen	
anzufordern.	(TZ	36)		

Stadt	Wien		

(40)	Der	Prozess	zur	Evaluierung	des	Donauhochwassers	2013	wäre	zügig	abzuschließen.	(TZ	35)		

	
	


